
 SPÖ Fraktion Vösendorf 

 Dringlichkeitsantrag Kultursaal 

 11.12.2024 

 
Antragsteller: Heinz Ewinger - SPÖ Vösendorf 

 

Das unterfertigte Mitglied des Gemeinderates stellt gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 den Antrag, 

nachstehenden Verhandlungsgegenstand 

Zukunft des Kultursaals Vösendorf aufgrund der Reduzierung 
von Betriebs- und Energiekosten im Voranschlag 2025 

 

in die Tagesordnung der heutigen Sitzung des Gemeinderates aufzunehmen und begründet die 

Dringlichkeit der Angelegenheit wie folgt: 

 

Aufgrund des Voranschlags 2025 haben wir festgestellt, dass die Betriebs- und Energiekosten für den 

Kultursaal Vösendorf stark reduziert wurden. Diese Reduktion wirft Fragen über die künftige Nutzung 

und den Erhalt des Kultursaals auf, der von großer Bedeutung für die Bewohnerinnen und Bewohner 

sowie die Vereine von Vösendorf ist. 

Im Interesse der Bevölkerung ist es aus unserer Sicht absolut notwendig sicherzustellen, dass der 

Kultursaal weiterhin genutzt und bespielt werden kann. Der Kultursaal ist ein zentraler Ort des 

kulturellen und gesellschaftlichen Lebens in unserer Gemeinde und ein wichtiger Treffpunkt für 

Veranstaltungen, Vereine und bürgerliches Engagement. 

 

Antrag:  

Wir fordern den Gemeinderat auf: Die Gemeindeverwaltung bzw. der Bürgermeister sollen umgehend 

Klarheit über die künftige Nutzung des Kultursaals schaffen und berichten, welche Maßnahmen geplant 

sind, um den Kultursaal auch weiterhin für die Bevölkerung und die Vereine zugänglich und nutzbar zu 

halten. 

 

Begründung der Dringlichkeit: Die Dringlichkeit ergibt sich aus der Tatsache, dass heute der 

Voranschlag 2025 beschlossen werden soll. Ohne eine Klärung der Reduzierung der Betriebs- und 

Energiekosten im Zusammenhang mit dem Kultursaal besteht die Gefahr, dass wichtige 

Entscheidungen ohne ausreichende Transparenz und Berücksichtigung der Interessen der Bevölkerung 

getroffen werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Heinz Peter Ewinger 
SPÖ-Fraktion Vösendorf 
 

Hinweis: Der/die Antragsteller:in hat das Recht, seinen/ihren Antrag im Gemeinderat zu verlesen  


